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Das Wichtigste in Kürze 
 

• Die Arbeitnehmerüberlassung reagiert frühzeitig auf Änderungen der konjunkturellen Rahmenbedingungen 
und kann daher ein Frühindikator für die Entwicklung am Arbeitsmarkt sein. 

• Nach einer langen Wachstumsphase setzte im Jahr 2018 durch die einsetzende Abschwächung der kon-
junkturellen Dynamik ein Beschäftigungsrückgang in der Zeitarbeit ein, der sich mit Ausbruch der Corona-
Pandemie verstärkte. 

• Ab Herbst 2021 – nach einer kurzen Zeit des Beschäftigungsaufbaus – schmolzen die Vorjahresabstände 
Monat für Monat. Dadurch lagen im zweiten Halbjahr 2022 die Werte nur noch etwa auf dem Vorjahresni-
veau. Das Vorkrisenniveau wurde dabei jedoch noch nicht wieder erreicht. 

• Im Jahresdurchschnitt 2022 waren 830.000 Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer in Deutschland 
sozialversicherungspflichtig oder ausschließlich geringfügig beschäftigt. Ihr Anteil an der Gesamtbeschäfti-
gung lag bei 2,1 Prozent. 

• Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer arbeiten häufiger in Tätigkeiten, die mit einem niedrigen An-
forderungsniveau verbunden sind: Deutlich mehr als jeder Zweite übt eine Helfertätigkeit aus. 

• Die Mehrzahl der Beschäftigten in der Zeitarbeit ist männlich und jünger. Personen ohne Berufsabschluss 
sind anteilig deutlich häufiger vertreten als bei den Beschäftigten insgesamt. Auch der Ausländeranteil ist 
höher. Zeitarbeit bietet damit neben jungen Menschen auch Geringqualifizierten und Ausländern eine Ein-
stiegsmöglichkeit in den Arbeitsmarkt. 

• Die Beschäftigung in der Zeitarbeit weist eine überdurchschnittliche hohe Dynamik auf. In der gleitenden 
Jahressumme bis März 2023 waren 11 Prozent der in Arbeitslosigkeit zugegangenen Personen vorher in 
der Arbeitnehmerüberlassung beschäftigt, bei den Beschäftigungsaufnahmen aus Arbeitslosigkeit hatte die 
Zeitarbeitsbranche einen Anteil von 13 Prozent. 

• Knapp 8 von 10 Arbeitslosen, die aus Arbeitslosigkeit eine Beschäftigung in der Zeitarbeit aufgenommen 
haben, sind nach zwölf Monaten sozialversicherungspflichtig beschäftigt, teilweise auch in anderen Bran-
chen. 

• Nachdem die Stellenzugänge coronabedingt deutlich eingebrochen waren, nahm der Kräftebedarf der 
Branche im Laufe des Jahres 2021 zwar vorerst deutlich zu, flachte im Verlauf des Jahres 2022 jedoch wie-
der ab.  
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1 Allgemeine Entwicklung
1.1 Gesetzliche Regelungen zur 

Zeitarbeit 
Zeitarbeit bzw. Arbeitnehmerüberlassung oder Leiharbeit1 ist 
mittlerweile eine feste Größe am deutschen Arbeitsmarkt. 
Die flexible Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern ermöglicht es den Unternehmen, ihren Perso-
nalbedarf zügig an Auftragsschwankungen anzupassen. Sie 
ist gekennzeichnet durch ein Dreiecksverhältnis zwischen ei-
nem Verleiher, einem Arbeitnehmer und einem Entleiher. Die 
Arbeitnehmerüberlassung ist in Deutschland seit 1972 ge-

                                                           
1 Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz verwendet die Begriffe Arbeitnehmer-
überlassung, Leiharbeitnehmer und Leiharbeitsverhältnis. In der Öffentlichkeit 

setzlich geregelt. Allerdings wurde das Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz seither mehrfach modifiziert. Die Änderungen 
(Abb. 1) betrafen unter anderem: 

• die Überlassungshöchstdauer, 
• die Befristungsregelungen, 
• die Frage der Synchronisation von Arbeitsvertrag (zwi-

schen Verleiher und Arbeitnehmer) und Überlassungs-
vertrag (zwischen Verleiher und Entleiher), 

• das Wiedereinstellungsverbot, 
• das Verbot der Diskriminierung, 

ist in den letzten Jahren zunehmend der Begriff Zeitarbeit verbreitet. Die Be-
griffe werden daher in dieser Broschüre synonym verwendet. 

Reformen und Änderungen im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung

1. Januar 1982

30. April 2011

1. Januar 2012

Datenquelle : Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Datum des Inkrafttretens

Abbildung 1

Verbot der Arbeitnehmerüberlassung im Bauhauptgew erbe

Verlängerung der Überlassungshöchstdauer
von 3 auf 6 Monate

Verlängerung der Regelung zum 1. März 1990 bis
31. Dezember 19951. Mai 1985

Verlängerung der Überlassungshöchstdauer
von 6 auf 9 Monate bis 31. Dezember 2000

Aufhebung des Synchronisationsverbots für von der BA
zugew iesene schw er vermittelbare Arbeitslose1. Januar 1994

Wiederholte Zulassung 
lückenlos aufeinander 

folgender Befristungen mit 
dem selben 

Leiharbeitnehmer

Verlängerung der 
Überlassungshöchstdauer

von 9 auf 12 Monate

Zulassung der 
Synchronisation von 

Ersteinsatz und 
Arbeitsvertrag beim 
erstmaligen Verleih

Erlaubnis einmaliger 
Befristung ohne sachlichen 

Grund
1. April 1997

Verlängerung der Überlassungshöchstdauer
von 12 auf 24 Monate Gleichstellung nach 12 Monaten1. Januar 2002

1. Januar 2009
Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität schafft gesetzlich die Möglichkeit der Inanspruchnahme

von Kurzarbeit in der Zeitarbeit (bis 31. Dezember 2011)

1. Januar 2003

Schaffung der Möglichkeit für eine LohnuntergrenzeEinführung der Drehtürklausel

Wegfall des Synchronisations- und 
Wiedereinstellungsverbots und der 

Überlassungshöchstdauer

Einschränkung des Überlassungs-
verbots im Baugew erbe

Gleichstellungsgrundsatz sofern keine 
abw eichenden Tarifvereinbarungen

1. Dezember 2011
Umsetzung der EU-Leiharbeitsrichtlinie (u.a. Schaffung des Anw endungsbereichs

des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes)

Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld schaffte - befristet 
bis 30. Juni 2023 - die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kurzarbeit in der Zeitarbeit1. März 2020

Höchstüberlassungsdauer grundsätzlich
maximal 18 Monate

Nach 9 Monaten für Leiharbeitnehmer grundsätzlich
gleicher Lohn w ie Stammpersonal1. April 2017

Vergütung der Kosten für Leiharbeit in der Pflege nur bis zum Tarif lohn, keine Berücksichtigung der Zahlung von 
Vermittlungsentgelten im Pflegebudget1. Januar 2020

Einführung einer Lohnuntergrenze, Verlängerung zum 1. Januar 2023 bis 31. März 2024
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• den Wiedereinsatz von kurz zuvor ausgeschiedenen 
Stamm-Mitarbeitern als Leiharbeitnehmerin und Leihar-
beitnehmer (Drehtürklausel) und die Einführung einer 
Lohnuntergrenze, 

• Kurzarbeit für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeit-
nehmer und 

• Zeitarbeit in der Pflege. 

Zum 1. April 2017 traten zwei Änderungen in Kraft, die bei 
der Interpretation der längerfristigen Entwicklung berücksich-
tigt werden sollten (siehe Abb. 1): Zum einen gilt, dass Leih-
arbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer grundsätzlich nach 
neun bzw. 15 Monaten Einsatzdauer in einem Entleihbetrieb 
hinsichtlich des Arbeitsentgeltes dem Stammpersonal gleich-
zustellen sind („Equal Pay“). Zum anderen wurde eine 
Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten festgelegt. Zahl-
reiche Tarifverträge, darunter auch in der Metallindustrie, re-
geln allerdings individuell die Geltung längerer Höchstüber-
lassungsdauern. Unterbrechungen beim selben Entleiher 
sind auf beide Fristen vollständig anzurechnen, wenn zwi-
schen den Einsätzen nicht mehr als drei Monate liegen. Für 
die Berechnung beider Zeiträume sind Verleihzeiten vor dem 
1. April 2017 nicht zu berücksichtigen. Infolge dessen wur-
den neun Monate erstmals frühestens Ende Dezember 2017 
erreicht, die Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten frü-
hestens Ende September 2018. 

Die jüngsten Gesetzesänderungen betreffen die Vergütungs-
richtlinien in der Pflege und die befristete Möglichkeit des Be-
zuges von Kurzarbeitergeld für Leiharbeitnehmer und Leihar-
beitnehmerinnen. 

Die Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes, welche im 
MDK-Reformgesetz2 geregelt wird, trat am 1. Januar 2020 in 
Kraft. Durch diese Änderung bleibt insbesondere die Zahlung 
von Vermittlungsentgelten im Kontext des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes im Pflegebudget unberücksichtigt. Eine 
vergleichbare Regelung gilt seit dem 1. Juli 2023 auch für 
Pflegeeinrichtungen3. 

Die Möglichkeit der Kurzarbeit für Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmer trat zum 1. März 2020 aufgrund der 
Auswirkungen der Corona-Pandemie in Kraft. Die Regelun-
gen wurden – zuletzt im Zusammenhang mit dem Krieg in 
der Ukraine – bis zum 30. Juni 2023 verlängert.4 

 

                                                           
2 Gesetz für bessere und unabhängigere Prüfungen des Medizinischen Diens-
tes der Krankenversicherung (BGBl. Jg. 2019 Teil I Nr. 51, v. 14.12.2019) 
3 Elftes Buch Sozialgesetzbuch (§ 82) i. V. m. Gesetz zur Unterstützung und 
Entlastung in der Pflege (PUEG) (BGBl. Jg. 2023 Teil I Nr. 155 vom 
23.06.2023) 

1.2 Umstellung der Statistik zur Ar-
beitnehmerüberlassung 

Zu Beginn des Jahres 2016 wurde die Statistik zur Arbeit-
nehmerüberlassung der Bundesagentur für Arbeit auf ein 
neues Verfahren umgestellt und konnte dadurch in die Be-
schäftigungsstatistik integriert werden. Die halbjährliche Sta-
tistik-Meldung der Verleihbetriebe als Grundlage für die Sta-
tistik konnte entfallen. Ausführliche Hintergrundinformationen 
zur Einführung der neuen Erhebungsgrundlage wurden in ei-
nem Methodenbericht5 zusammengefasst. Grundsätzlich ba-
sieren die Angaben in dieser Broschüre auf dem neuen Ver-
fahren. Einzelne längere Zeitreihen nutzen weiterhin auch 
das alte Verfahren, da die neue Statistik der Arbeitnehmer-
überlassung erst ab Januar 2013 verfügbar ist. In diesen Fäl-
len wird im Folgenden explizit darauf hingewiesen. 

1.3 Abgrenzung Wirtschaftszweig 
und Tätigkeitsmerkmal 

Soweit möglich wird in dieser Broschüre das personenbezo-
gene Merkmal Leiharbeitnehmer aus dem Tätigkeitsschlüs-
sel6 verwendet. Mit diesem werden alle Beschäftigten zur 
Sozialversicherung gemeldet. Entscheidend ist hier die Art 
der Tätigkeit, unabhängig von der wirtschaftsfachlichen Zu-
ordnung des Beschäftigungsbetriebes. Der Beschäftigungs-
betrieb von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern 
ist immer der Verleiher und damit häufig ein Zeitarbeitsunter-
nehmen. Aussagen zu Betrieben und Branchen, die Leihar-
beitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer einsetzen, sind da-
her auf Basis der Auswertungen der Statistik der Bunde-
sagentur für Arbeit nicht möglich. 

Wird vom „Wirtschaftszweig Arbeitnehmerüberlassung“ ge-
sprochen, sind alle Betriebe mit dem Schwerpunkt Arbeit-
nehmerüberlassung, also in den Wirtschaftsgruppen 782 
(befristete Überlassung von Arbeitskräften) und 783 (sons-
tige Überlassung von Arbeitskräften) der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige WZ 2008, gemeint. Als Beschäftigte sind 
hier alle Beschäftigte in Betrieben mit diesem wirtschafts-
fachlichen Schwerpunkt ausgewiesen. Die Daten umfassen 
damit neben den Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mern auch die sogenannten Stammkräfte, bspw. Disponen-
ten. Die Betrachtung nach dem Wirtschaftszweig erfolgt ins-
besondere bei Daten zur Arbeitslosigkeit, zu gemeldeten 
Stellen und Kurzarbeit, da es das Merkmal Leiharbeitnehmer 
hier nicht gibt.  

4 Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und anderer Vorschriften 
(BGBl. Jg. 2022 Teil I Nr. 10 vom 18. März 2022) 
5 Methodenbericht Statistik zur Arbeitnehmerüberlassung auf Basis des Mel-
deverfahrens zur Sozialversicherung, Nürnberg, Dezember 2015 
6 Grundlegende Informationen zum Tätigkeitsschlüssel 2010  

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id=%27bgbl119s2789.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s2789.pdf%27%5D__1642412426695
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/155/VO.html
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/155/VO.html
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl122s0466.pdf%27%5D__1689242706678
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Beschaeftigungsstatistik/Generische-Publikationen/MB-Arbeitnehmerueberlassung-Meldeverfahren-Sozialversicherung.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Beschaeftigungsstatistik/Generische-Publikationen/MB-Arbeitnehmerueberlassung-Meldeverfahren-Sozialversicherung.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/betriebsnummern-service/taetigkeitsschluessel
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1.4 Entwicklung der Zeitarbeit 
Die Entwicklung der Zeitarbeitsbranche ist zum einen durch 
die Konjunktur und zum anderen durch gesetzliche Änderun-
gen geprägt. So gab es in der Wirtschafts- und Finanzkrise 
2008/2009 – trotz befristeter Möglichkeit der Gewährung von 
konjunkturellem Kurzarbeitergeld für Zeitarbeitsunternehmen 
– einen Beschäftigungseinbruch. Deutliche Anstiege waren 
bisher vor allem jeweils nach Inkrafttreten der wichtigsten 
rechtlichen Änderungen zu beobachten. Insbesondere die 
umfangreichen Deregulierungen der Zeitarbeit ab 1. Januar 
2003 mit dem Wegfall des Synchronisations- und Wiederein-
stellungsverbotes sowie der Höchstüberlassungsdauer ha-
ben zu einer Ausweitung dieser Beschäftigungsform geführt. 
Inwieweit die zum 1. April 2017 in Kraft getretenen Regulie-
rungen zu den anschließenden Beschäftigungsrückgängen 
in der Zeitarbeit beigetragen haben, kann statistisch nicht er-
mittelt werden. Das Gesetz sah jedoch bereits bei der Ein-
führung eine Evaluation vor. Sie basiert auf unterschiedli-
chen Datenquellen – auch umfangreicher eigens dafür erho-
bener Daten – und wurde im Mai 2022 veröffentlicht.7 

1990 lag die jahresdurchschnittliche Zahl der Leiharbeitneh-
merinnen und Leiharbeitnehmer erstmals über 100.000, be-
reits acht Jahre später hatte sie sich verdoppelt. Im Zuge der 
rechtlichen Änderungen im Rahmen der Hartz-Gesetze kam 

es zu einer weiteren Expansion der Branche. Im November 
2017 hatte die Zahl der Leiharbeitnehmerinnen und Leihar-
beitnehmer mit rund 1,08 Millionen ihren vorläufigen Höchst-
stand. Danach war die Beschäftigung in der Zeitarbeit bis 
zum Ausbruch der Corona-Pandemie tendenziell rückläufig. 
Da die Zahl der Übergänge von Leiharbeitnehmern in sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung außerhalb der Leihar-
beit im Jahr 2018 deutlich gestiegen ist, dürfte der Rückgang 
nicht zu nennenswert weniger Beschäftigung in der Gesamt-
wirtschaft geführt haben (siehe Abschnitt 4.4). Zwar kann 
plausibel vermutet werden, dass ein großer Teil der Arbeit-
nehmer vom ehemaligen Entleiher übernommen wurde, 
quantifizieren lässt sich der Anteil aus den vorliegenden Zah-
len jedoch nicht. Ab 2019 kamen bei den Rückgängen kon-
junkturelle Gründe mehr und mehr zum Tragen. 

Mit Beginn der Corona-Krise ging die Zahl der Leiharbeitneh-
merinnen und Leiharbeitnehmer saisonal untypisch kräftig 
zurück, danach zeigten sich tendenziell monatlich geringe 
Zuwächse. Bereits ab Herbst 2021 schmolzen die Vorjahres-
abstände allerdings wieder. Im zweiten Halbjahr 2022 lagen 
die Werte etwa auf dem Vorjahresniveau, das Vorkrisenni-
veau wurde jedoch noch nicht wieder erreicht. So gab es im 
Dezember 2022 knapp 812.000 beschäftigte Leiharbeitneh-
merinnen und Leiharbeitnehmer. Im Jahresdurchschnitt 2022 
waren es 830.000, 14.000 mehr als 2021.

                                                           
7 Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Endbericht zum Forschungsvor-
haben Evaluation des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) auf Basis 
des § 20 AÜG 

Abbildung 2

Entwicklung der Anzahl von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Bestand; Reformen der Arbeitnehmerüberlassung, Januar 1980 - Dezember 2022

995.000

812.000

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020

42.000
103.000

181.000
288.000

282.000

814.000

1.
 R

ef
or

m
:

1.
 M

ai
 1

98
5

2.
 R

ef
or

m
:

1.
 J

an
ua

r 1
99

4

3.
 R

ef
or

m
:

1.
 A

pr
il 

19
97

4.
 R

ef
or

m
:

1.
 J

an
ua

r 2
00

2

5.
 R

ef
or

m
:

1.
 J

an
ua

r 2
00

3

U
m

st
el

lu
ng

 d
er

St
at

is
tik

1.
 J

an
ua

r 2
01

3

6.
 R

ef
or

m
:

1.
 A

pr
il 

20
17
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2 Zeitarbeitsunternehmen
Betriebe, die eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung 
haben, können aufgrund der Zuordnung zu ihrem wirtschaftli-
chen Schwerpunkt unterschieden werden in „Betriebe mit 
Schwerpunkt Arbeitnehmerüberlassung“8 und so genannte 
Mischbetriebe. In letzteren liegt der wirtschaftliche Schwer-
punkt in einer anderen Branche. 

Im Dezember 2022 gab es in Deutschland 47.000 Verleihbe-
triebe9. Im Vergleich zum Vorjahr ist ihre Anzahl um 500 
(-1 Prozent) gesunken. Damit haben sich 2022 die Rück-
gänge der letzten Jahre in deutlich geringerem Umfang fort-
gesetzt. Von allen Verleihbetrieben hatten 11.000 bzw. 
23 Prozent den Schwerpunkt Arbeitnehmerüberlassung, et-
was weniger als im Vorjahr. Der Rückgang bei den Verleih-
betrieben ist überwiegend auf die Entwicklung bei den 
Mischbetrieben zurückzuführen. Deren Zahl verringerte sich 
gegenüber Dezember 2021 um gut 400 (-1 Prozent) auf 
knapp 36.000. 

Gut drei Viertel aller Verleihbetriebe beschäftigten weniger 
als 10 Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer. In 
14 Prozent der Betriebe arbeiteten 10 bis 49 Leiharbeitneh-
merinnen und Leiharbeitnehmer, in 9 Prozent waren es 50  
oder mehr. 

                                                           
8 Wirtschaftsgruppen 782 (befristete Überlassung von Arbeitskräften) + 783 
(sonstige Überlassung von Arbeitskräften) der Klassifikation der Wirtschafts-
zweige WZ 2008. 

Zwischen Betrieben mit und ohne Schwerpunkt Arbeitneh-
merüberlassung bestehen deutliche Unterschiede hinsicht-
lich der Zahl der beschäftigten Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmer. So beschäftigen mehr als 9 von 10 Betrie-
ben ohne Schwerpunkt Arbeitnehmerüberlassung weniger 
als 10 Leiharbeitnehmer. Dagegen haben gut ein Drittel der 
Verleihbetriebe mit Schwerpunkt Arbeitnehmerüberlassung 
50 oder mehr Leiharbeitnehmer. Der Anteil der größeren 
Verleihbetriebe war von 2018 bis 2020 deutlich rückläufig 
und betrug 2020 knapp 34 Prozent. Im Zuge dessen war – 
gerade bei den Betrieben mit dem Schwerpunkt Arbeitneh-
merüberlassung – eine Verschiebung hin zu kleineren und 
mittleren Betrieben zu beobachten. In den letzten beiden 
Jahren lag der Anteil der größeren Unternehmen wieder bei 
jeweils 36 Prozent. 

Insgesamt waren am 31. Dezember 2022 79 Prozent der 
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer (643.000) in 
Verleihbetrieben mit Schwerpunkt Arbeitnehmerüberlassung 
beschäftigt.  

9 Hierbei handelt es sich um die Zahl der Betriebe, die mindestens einen Leih-
arbeitnehmer beschäftigen. Diese ist nicht identisch mit der Zahl der Arbeitge-
ber, die eine Verleiherlaubnis besitzen, da ein Arbeitgeber mit Verleiherlaubnis 
mehrere Betriebe in verschiedenen Regionen besitzen kann. 

Abbildung 3

Zahl der Verleihbetriebe

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

nach Anzahl der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer
31. Dezember 2022
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3 Beschäftigung in der Zeitarbeit
3.1 Beschäftigte in der Arbeitneh-

merüberlassung 
Im Jahresdurchschnitt 2022 waren knapp 830.000 Leihar-
beitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer in Deutschland ent-
weder sozialversicherungspflichtig oder ausschließlich ge-
ringfügig beschäftigt (Abb. 4). Im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum stieg ihre Zahl um 14.000 (+2 Prozent). 

Der Anteil der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer 
an der Gesamtbeschäftigung (38,8 Millionen) lag im Jahres-
durchschnitt 2022 wie auch in den beiden Vorjahren bei 
2,1 Prozent. Betrachtet man die Beschäftigungsformen sepa-
rat, so waren es 2,3 Prozent der sozialversicherungspflichtig 
und 1,0 Prozent der ausschließlich geringfügig Beschäftig-
ten. 

SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIGE 
BESCHÄFTIGUNG 

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist die domi-
nierende Beschäftigungsform in der Zeitarbeit. Mit 785.000 
waren im Jahresdurchschnitt 2022 knapp 95 Prozent der 
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt.  

Bereits 2019 hatte die Zahl der sozialversicherungspflichtig 
beschäftigten Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer 
in Folge der konjunkturellen Schwäche um 101.000 unter ih-
rem Vorjahreswert gelegen. 

Im Zuge der Corona-Pandemie und den Maßnahmen zu ih-
rer Eindämmung ging die Zahl im Jahr 2020 um weitere 
97.000 zurück. Ab Herbst 2020 wurde die Beschäftigung in 
der Zeitarbeit wieder aufgestockt. Einer der Gründe hierfür 
dürfte die Erholung vieler nicht unmittelbar von den Maßnah-
men betroffener Branchen sein, insbesondere die Industrie 
steigerte ihre Produktion kräftig. Erfahrungsgemäß wird in 
Phasen beginnender wirtschaftlicher Erholung teilweise nicht 
sofort Personal eingestellt, sondern eher auf das flexiblere 
Instrument der Zeitarbeit zurückgegriffen. Ab März 2021 wa-
ren daher wieder Anstiege gegenüber dem Vorjahr zu ver-
zeichnen. 

Ab Beginn des Jahres 2022 belasteten der russische An-
griffskrieg in der Ukraine, die Lieferengpässe sowie Preiser-
höhungen und die unsichere Gasversorgung die wirtschaftli-
che Entwicklung in Deutschland erneut. Dadurch verlor der 
Beschäftigungszuwachs bei den Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmern im Jahresverlauf so stark an Dynamik, 
dass der Jahresdurchschnitt 2022 mit 13.000 den entspre-
chenden Vorjahreswert nur schwach überstieg. 

Abbildung 4

Beschäftigungsformen

Datenquelle : Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Die meisten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 
der Leiharbeit arbeiten in Vollzeit: Im Jahresdurchschnitt 
2022 waren 83 Prozent der sozialversicherungspflichtigen 
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer vollzeitbe-
schäftigt und 17 Prozent teilzeitbeschäftigt. Bis zum Corona-
Jahr 2020 ließ sich, wie auch bei der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung insgesamt, eine Verschiebung hin 
zur Teilzeitbeschäftigung erkennen. Im Gegensatz zur sozi-
alversicherungspflichtigen Beschäftigung insgesamt hat sich 
dieser Trend in der Arbeitnehmerüberlassung seit 2021 nicht 
mehr fortgesetzt.  

Im Jahresdurchschnitt 2022 stieg die Zahl der vollzeitbe-
schäftigten Leiharbeitnehmenden gegenüber dem Vorjahr 
mit einem Plus von gut 2 Prozent etwas stärker als die aller 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (+1,2 Prozent). 
Die Teilzeitbeschäftigung von Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmern lag um 0,9 Prozentpunkte unter dem Vor-
jahreswert, die der sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung insgesamt stieg hingegen um mehr als 3 Prozent. 

GERINGFÜGIGE BESCHÄFTIGUNG 

Minijobs sind in der Arbeitnehmerüberlassung vergleichs-
weise wenig verbreitet. Im Jahresdurchschnitt 2022 waren 
knapp 45.000 Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer 
ausschließlich geringfügig beschäftigt, etwa 1.000 mehr als 
im Vorjahreszeitraum (+3 Prozent). 

Minijobs in der Zeitarbeit gingen schon seit 2018 leicht zu-
rück. Dieser Rückgang verstärkte sich in den Monaten nach 
Beginn der Corona-Krise. Wenngleich die Zahl der aus-
schließlich geringfügig beschäftigten Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmer im Jahr 2022 überwiegend Zuwächse 
gegenüber dem Vorjahr verzeichnete, verharrten sowohl der 
Anteil an allen Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mern als auch an allen ausschließlich geringfügig Beschäf-
tigten auf dem niedrigen Niveau der Corona-Krise. 

Darüber hinaus gab es im Jahresdurchschnitt 2022 insge-
samt knapp 45.000 Personen, die zusätzlich zu ihrer Haupt-
beschäftigung außerhalb der Zeitarbeit eine geringfügige Ne-
benbeschäftigung als Leiharbeitnehmer hatten. Im Gegen-
satz zur rückläufigen Entwicklung bei den sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten Leiharbeitnehmerinnen und Leih-
arbeitnehmern im Zuge der konjunkturellen Eintrübung in 
den Jahren 2018/2019 stieg die Zahl derer, die eine Neben-
beschäftigung in der Leiharbeit wahrnahmen, zunächst noch 
weiter. Allerdings wurde auch diese Personengruppe stark 
von den Auswirkungen der Corona-Pandemie getroffen: Die 
Rückgänge gegenüber dem Vorjahr waren noch deutlich bis 

                                                           
10 Eine Unterbrechung gab es für die Monate August bis September 2022 
11 BGBl. Jg. 2020 Teil I Nr. 12, vom 14.03.2020, Gesetz zur befristeten krisen-
bedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld i. V. m. der 
Kurzarbeitergeldverlängerungsverordnung vom 19. Dezember 2022 

ins Frühjahr 2021 hinein zu sehen, während sich die Rück-
gänge bei sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit ei-
ner Hauptbeschäftigung in der Leiharbeit bereits ab Herbst 
2020 spürbar abschwächten. Seit Mai 2021 gibt es bei den 
sozialversicherungspflichtig beschäftigten Leiharbeitnehme-
rinnen und Leiharbeitnehmern, die im Nebenjob der Leihar-
beit nachgehen, wieder – teils kräftige – Zuwächse gegen-
über dem Vorjahr. 

3.2 Kurzarbeit 
KURZARBEIT 

Ein Weg, in konjunkturellen Schwächephasen Entlassungen 
zu vermeiden, ist die Kurzarbeit. Diese ist grundsätzlich für 
Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer unzulässig, da ein 
Arbeitsausfall in Zeitarbeitsunternehmen branchenüblich ist. 
Angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie und ab 
2022 des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte 
die Bundesregierung jedoch vom 1. März 2020 bis zum 
30. Juni 202310 den Bezug von Kurzarbeitergeld für Leihar-
beitnehmerinnen und -arbeitnehmer – wie auch schon in der 
Wirtschaftskrise 2008/2009 – ermöglicht11. 

Mit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 stieg die 
Zahl der Kurzarbeiter sprunghaft an. Im April 2020, dem am 
stärksten betroffenen Monat, bezogen knapp 6 Millionen Be-
schäftigte Kurzarbeitergeld aus konjunkturellen Gründen – 
so viele wie noch nie. 

Auch in der Arbeitnehmerüberlassung12 stieg die Zahl der 
Kurzarbeiter mit Ausbruch der Corona-Pandemie massiv an, 
bereits im März 2020 bezogen 61.000 Beschäftigte der Bran-
che Kurzarbeitergeld. Ihre Zahl stieg bis Mai 2020 auf 
141.000 an. Damit bezogen in der Spitze siebenmal mehr 
Beschäftigte in der Zeitarbeit Kurzarbeitergeld als in Folge 
der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009/2010. 

Ab Sommer 2020 waren die Kurzarbeiterzahlen in der Ten-
denz sowohl insgesamt als auch in der Arbeitnehmerüberlas-
sung rückläufig. Die mit der Corona-Pandemie verbundenen 
Eindämmungsmaßnahmen hatten auf die Arbeitnehmerüber-
lassung wesentlich geringere Auswirkungen als auf viele an-
dere Wirtschaftszweige, wie etwa den Handel oder das Gast-
gewerbe. Vielmehr dürften sich hier mittelbar die Material- 
und Lieferengpässe niedergeschlagen haben. Die Notwen-
digkeit, eingearbeitete Kräfte zu halten, spielt in der Zeitar-
beit zumeist eine weniger gewichtige Rolle als in klassischen 
Produktionsbetrieben. Daher lag die Kurzarbeiterquote der 
Arbeitnehmerüberlassung während der ganzen Pandemie 
unter derjenigen des Verarbeitenden Gewerbes.13 

12 Darstellung auf Basis des Wirtschaftszweiges (siehe Abschnitt 1.3) 
13 Die Details können dem zugehörigen Methodenbericht „Einführung einer 
Kurzarbeiterquote“ entnommen werden. 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=//*%5B@attr_id=%27%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s0493b.pdf%27%5D__1642526814407
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=//*%5B@attr_id=%27%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s0493b.pdf%27%5D__1642526814407
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/COU04otzapQ2x3AQmx9/content/COU04otzapQ2x3AQmx9/BAnz%20AT%2021.12.2022%20V3.pdf?inline
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Leistungsstatistik/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Kurzarbeiterquote.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Leistungsstatistik/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Kurzarbeiterquote.pdf?__blob=publicationFile&v=4


Entwicklungen in der Zeitarbeit 

11 
 

In der Spitze lag die Kurzarbeiterquote in der Arbeitnehmer-
überlassung während der Corona-Krise bei 22,7 Prozent – 
deutlich über der Quote insgesamt. Seit Oktober 2020 lag sie 
wieder – abgesehen von den Herbstmonaten 2021 – lange 
unter der Kurzarbeiterquote über alle Branchen hinweg. Seit 
Ende 2022 wird in der Arbeitnehmerüberlassung die Kurzar-
beit erneut etwas stärker in Anspruch genommen als über 
alle Branchen hinweg. Im März 2023 (aktuell vorliegender 
Wert) lag ihre Zahl bei 4.000. 

3.3 Strukturen 
AUSGEÜBTE TÄTIGKEITEN 

Längerfristig zeigt sich eine Änderung in der Struktur der Ein-
satzbereiche der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mer, die auch aus dem Wandel zum tertiären Sektor resultie-
ren dürfte: Deutlich rückläufig war seit Beginn des neuen 
Jahrtausends vor allem der Anteil der Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmer, die in Produktionsberufen arbeiten. 
Hingegen ist im langfristigen Trend die Zahl der Leiharbeit-
nehmenden gestiegen, die in den Sonstigen wirtschaftlichen 
Dienstleistungsberufen tätig sind, wie zum Beispiel als La-
ger- und Transportarbeiter. Diese Entwicklung wurde im 
Zuge der Corona-Krise deutlich vorangetrieben. Dabei haben 
sich gerade Verkehrs- und Logistikberufe unmittelbar nach 

                                                           
14 Die Zuordnung von Berufen zu Berufssektoren kann dem Methodenbericht 
„Berufssektoren und Berufssegmente auf der Grundlage der KldB 2010“,  

Beginn der Krise schnell erholt und in den Folgemonaten die 
Zahl der beschäftigten Leiharbeitnehmerinnen und Leihar-
beitnehmer deutlich stärker aufgebaut als in anderen Berufs-
zweigen. In Folge dessen stellten die Sonstigen wirtschaftli-
chen Dienstleistungen im November und Dezember 2020 vo-
rübergehend den überwiegenden Teil der Leiharbeitnehme-
rinnen und Leiharbeitnehmer und lösten damit erstmals die 
Produktionsberufe als Hauptsektor ab14. Seitdem liegen die 
Anteile der beiden Berufssektoren ähnlich hoch und jeweils 
im November und Dezember überstieg der Anteil der Sonsti-
gen wirtschaftlichen Dienstleistungen den der Produktions-
berufe – im Jahr 2022 sogar deutlich um fast einen Prozent-
punkt. 

Bei den Personenbezogenen Dienstleistungsberufen waren 
beschäftigte Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, 
wie auch in der Beschäftigung insgesamt, stark von den Ein-
schränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie be-
troffen. Während also andere Wirtschaftszweige bereits wie-
der Beschäftigung aufbauten, verzeichneten die Personen-
bezogenen Dienstleistungen noch Ende 2021 Rückgänge. 
Im Laufe des Jahres 2022 gewann die Entwicklung – im Ge-
gensatz zu den Rückgängen bei den anderen Berufssekto-
ren – jedoch zunehmend an Schwung und zeigt seit Mitte 
des Jahres 2022 Vorjahreszuwächse im zweistelligen Be-
reich. Damit steigt auch der Anteil der Leiharbeitnehmerin-

Nürnberg, April 2015 entnommen werden. 

Abbildung 5

Zeitarbeitskräfte nach Tätigkeitsfeldern

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit Ohne Berücksichtigung von Daten, für die keine Angaben vorliegen.
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nen und Leiharbeitnehmer in Personenbezogenen Dienst-
leistungsberufen und nähert sich wieder dem Vorkrisenni-
veau. Dabei können mehr als zwei Drittel des Zuwachses in 
den Personenbezogenen Dienstleistungen auf Pflegeberufe 
zurückgeführt werden. Insbesondere als Reaktion auf die 
starke Nachfrage nach Pflegekräften hatte in den letzten 
Jahren die Zahl der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeit-
nehmer, die einen Pflegeberuf ausüben, zugenommen15. Im 
Jahresdurchschnitt 2022 waren damit 42.000 Leiharbeitneh-
merinnen und Leiharbeitnehmer mit Pflegeberufen beschäf-
tigt. Der Anteil der Leiharbeit in Pflegeberufen erhöhte sich 
dadurch ebenfalls deutlich. Auch die Zeitarbeitsbranche 
selbst hat auf diese Entwicklung reagiert und beispielsweise 
Qualitätsstandards für die Zeitarbeit in der Pflege mit ent-
sprechenden Siegeln eingeführt16. Insgesamt dürfte davon 
auszugehen sein, dass sich die Zeitarbeit im Bereich der 
Pflege etabliert hat. Gut 2 Prozent aller sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten in den Pflegeberufen waren 2022 in 
einem Leiharbeitsverhältnis angestellt, und damit anteilig 
ebenso viele wie in der Gesamtbeschäftigung. 

Im Jahresdurchschnitt 2022 waren 37 Prozent der Leihar-
beitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer in einem Produkti-
onsberuf tätig. Mit 36 Prozent bleibt der Anteil der Leiharbeit-
nehmerinnen und Leiharbeitnehmer in den Sonstigen wirt-
schaftlichen Dienstleistungen weiterhin hoch. 13 Prozent der 

                                                           
15 Blickpunkt Arbeitsmarkt, Arbeitsmarktsituation im Pflegebereich, Mai 2023 
16 Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister Qualitätsstandards gu-
ter Zeitarbeit in der Pflege 

Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer übten einen 
Personenbezogenen Dienstleistungsberuf (beispielsweise 
Berufe im Gastgewerbe oder Gesundheitsberufe) aus und 
weitere 11 Prozent einen Kaufmännischen Beruf (Handel  
oder Unternehmensorganisation). 

Insgesamt gab es im Jahresdurchschnitt 2022 einen Anstieg 
der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer gegenüber 
dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 14.000. Diese 
Entwicklung ist fast ausschließlich auf die Personenbezoge-
nen sowie die Sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 
zurückzuführen (Anteil am Wachstum 57 bzw. 30 Prozent). 
Die Zahl der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer in 
den IT- und naturwissenschaftlichen Dienstleistungsberufen 
stieg um 6 Prozent. In den Produktionsberufen und in Kauf-
männischen und unternehmensbezogenen Dienstleistungs-
berufen stagnierte sie. 

Die Einsatzbranchen von Leiharbeitnehmerinnen und Leihar-
beitnehmern sind weit gefächert. Diese können jedoch nur 
im Rahmen von Sondererhebungen oder Befragungen ermit-
telt werden, da das Zeitarbeitsunternehmen als Arbeitgeber 
maßgeblich für die wirtschaftsfachliche Zuordnung in der 
Statistik der BA ist (siehe Abschnitt 1.3). So wurden laut IAB-
Betriebspanel17 im Jahr 2018 fast zwei Fünftel der Leihar-

17 Bundestagsdrucksache 19/12700 vom 26.8.2019, Antwort der Bundesregie-
rung auf die kleine Anfrage zu aktuellen Entwicklungen in der Leiharbeit  

Abbildung 6

Tätigkeitsfelder von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Bestand (Anteil an Insgesamt), Veränderung zum Vorjahr; Jahresdurchschnitt Januar bis Dezember 2022
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beitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer in die Branche In-
vestitions- und Gebrauchsgüter verliehen. Hier lag der Anteil 
der Leiharbeit an der betrieblichen Gesamtbeschäftigung mit 
5 Prozent zudem überdurchschnittlich hoch. Es folgten die 
Branchen Produktionsgüter mit 12 Prozent und Verkehr und 
Lagerei mit 10 Prozent. Auch in die Unternehmensnahen 
Dienstleistungen (8 Prozent) und das Baugewerbe (7 Pro-
zent) wurden Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer 
relativ oft verliehen. 

GESCHLECHT 

Männer stellen nach wie vor das Gros in der Zeitarbeit, im 
Jahresdurchschnitt 2022 waren 70 Prozent der beschäftigten 
Leiharbeitnehmenden Männer. Dagegen ist das Geschlech-
terverhältnis bei den Beschäftigten insgesamt nahezu ausge-
glichen. Der hohe Männeranteil in der Leiharbeit hängt vor 
allem damit zusammen, dass Arbeitnehmende mit Produkti-
onsberufen – trotz tendenziell abnehmender Bedeutung – 
weiterhin einen großen Teil in der Arbeitnehmerüberlassung 
ausmachen. Diese Berufe sind im Allgemeinen eher Männer-
domänen. 

Im Jahresdurchschnitt 2022 gab es insgesamt 580.000 Leih-
arbeitnehmer und 249.000 Leiharbeitnehmerinnen. 45 Pro-
zent der Männer waren in Produktionsberufen tätig, fast zwei 
Fünftel arbeiteten in Sonstigen wirtschaftlichen Dienstleis-
tungsberufen (Abb. 6). Frauen arbeiteten hingegen vor allem 
in Dienstleistungsberufen. Mit 31 bzw. 28 Prozent standen 
bei ihnen die Sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungsbe-
rufe und die Personenbezogenen Dienstleistungsberufe an 
der Spitze. Ein gutes Fünftel der Leiharbeitnehmerinnen ar-
beitete in Kaufmännischen und unternehmensbezogenen 
Dienstleistungsberufen. 

Gegenüber dem Vorjahr lagen bei den Leiharbeitnehmern 
alle Berufssektoren – wenngleich mitunter sehr knapp – im 
Plus. Und auch bei den Leiharbeitnehmerinnen wiesen bis 
auf die Kaufmännischen und unternehmensbezogenen 
Dienstleistungen alle Sektoren einen Anstieg aus. In absolu-
ten Zahlen hatten Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mer jeweils in Personenbezogenen Dienstleistungsberufen 
den deutlichsten Anstieg (+5.000 bzw. +3.000), bei den Leih-
arbeitnehmerinnen folgten die sonstigen wirtschaftlichen 
Dienstleistungsberufe (+4.000) und bei den Leiharbeitneh-
mern wiesen die IT- und naturwissenschaftlichen Berufe ei-
nen nennenswerten Anstieg aus (+1.000).  

Die Stagnation in Produktionsberufen sowie den Sonstigen 
wirtschaftlichen Dienstleistungsberufen, die sich bei den 
Männern zeigte, dürfte überwiegend auf die wirtschaftlichen 
Belastungen infolge des Ukrainekrieges und der anhaltenden 
Lieferengpässe zurückzuführen sein; denn diese trafen ins-
besondere das Verarbeitende Gewerbe. 

                                                           
18 Ohne Berücksichtigung von Daten, für die keine Angaben vorliegen 

QUALIFIKATION 

Zeitarbeit bietet unter anderem Beschäftigungschancen für 
Menschen, die aufgrund einer vergleichsweise großen Ar-
beitsmarktferne – beispielsweise aufgrund niedriger formaler 
Qualifikationen oder Phasen von Nichterwerbstätigkeit – bei 
der Beschäftigungssuche Probleme haben. Im Jahresdurch-
schnitt 2022 war der Anteil von Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmern ohne abgeschlossene Berufsausbil-
dung18 mit 33 Prozent mehr als doppelt so hoch wie der ent-
sprechende Anteil bei allen Beschäftigten (Abb. 7). Dagegen 
war der Akademikeranteil in der Zeitarbeit mit 11 Prozent un-
terdurchschnittlich (insgesamt: 19 Prozent). Und auch die 
Anteile der Beschäftigten mit einem anerkannten Berufsab-
schluss unterschieden sich deutlich: Leiharbeitnehmer: 
56 Prozent; insgesamt: 65 Prozent. In den letzten Jahren ist 
deren Zahl allerdings deutlich stärker von Rückgängen be-
troffen als die der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mer ohne bzw. mit akademischer Berufsausbildung. Zudem 
verlief der Beschäftigungsaufbau nach der Corona-Krise im 
Jahr 2021 mit einem Plus von gut 3 Prozent schwächer als 
der der Beschäftigten ohne Berufsausbildung (+9 Prozent). 
So sank der Anteil der beschäftigten Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmer mit anerkanntem Berufsabschluss in-
nerhalb der letzten fünf Jahre um mehr als 7 Prozentpunkte 
(ohne Berufsausbildung +5 Prozentpunkte, akademischer 
Berufsabschluss +2 Prozentpunkte). 

ANFORDERUNGSNIVEAU 

Den Qualifikationen entsprechend arbeiten Leiharbeitnehme-
rinnen und Leiharbeitnehmer häufiger in Tätigkeiten, die mit 
einem niedrigeren Anforderungsniveau verbunden sind. 
57 Prozent der beschäftigten Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmer übten im Jahresdurchschnitt 2022 eine 
Helfertätigkeit aus, im Durchschnitt über alle Beschäftigten 
waren es 20 Prozent. Demgegenüber sind hochqualifizierte 
Tätigkeiten in der Zeitarbeitsbranche seltener vertreten: 
Während unter allen Beschäftigten jeweils 13 Prozent eine 
Spezialisten- oder eine Expertentätigkeit ausübten, beliefen 
sich diese Anteile bei Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeit-
nehmern auf jeweils etwa 5 Prozent. Gut ein Drittel der Leih-
arbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer waren als Fach-
kraft tätig, bei den Beschäftigten insgesamt waren es mehr 
als die Hälfte. Die Zeitarbeit kann so für Personen mit ver-
gleichsweise niedrigen formalen Qualifikationen und für Men-
schen, die nach Phasen von Nichterwerbstätigkeit gegebe-
nenfalls an Arbeitsmarktnähe verloren haben, eine Chance 
für den (Wieder-) Einstieg in Beschäftigung darstellen. Die 
Corona-Krise traf die als Helfer tätigen Leiharbeitnehmerin-
nen und Leiharbeitnehmer etwas früher als die höherqualifi-
zierten. Ihre Rückgänge im ersten Corona-Jahr fielen – wie 
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auch bei den Fachkräften – deutlich stärker aus als bei Spe-
zialisten und Experten, allerdings setzte auch der Beschäfti-
gungsaufbau wesentlich früher ein. Dabei fällt auf, dass die 
Erholung je später erfolgte, desto höher die Qualifikation ist. 
Im Jahresverlauf 2022 zeigt sich ein ähnliches Bild: Die wirt-
schaftlichen Unabwägbarkeiten zeigten sich bei Helfern und 
Fachkräften bereits seit Mitte des Jahres in Form von negati-
ven Vorjahresabständen, während der Vorjahresabstand bei 
Speziallisten und Experten zwar schmolz, aber dennoch 
deutlich im Plus lag. Im Jahresdurchschnitt 2022 überschrit-
ten sie den Vorjahreswert um knapp 6 bzw. 4 Prozent (Hel-
fer: +2 Prozent, Fachkräfte +1 Prozent). 

ALTER 

Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer sind überwie-
gend jung. Während knapp ein Drittel aller Beschäftigten jün-
ger als 35 Jahre ist, findet sich fast die Hälfte der Leiharbeit-
nehmenden (47 Prozent) in dieser Altersgruppe wieder. Da-
gegen ist nur jeder siebte Leiharbeitnehmende 55 Jahre oder 
älter. Bei allen Beschäftigten ist jeder Vierte so alt. Dies 
zeigt, dass Zeitarbeit auch eine Rolle beim Einstieg Jüngerer 
in das Berufsleben spielt. Allerdings verlor das Beschäfti-
gungswachstum jüngerer Leiharbeitnehmerinnen und Leihar-
beitnehmer bereits gegen Ende des Jahres 2021 deutlich an 
Schwung. Seit Anfang 2022 schmelzen die Vorjahresab-
stände sowohl bei Jüngeren als auch bei den übrigen Alters-
gruppen sukzessive, so dass sich im Jahresdurchschnitt 
2022 nur noch geringe Vorjahresanstiege zeigten. 

STAATSANGEHÖRIGKEIT 

Gut zwei Fünftel der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeit-
nehmer hatten im Jahresdurchschnitt 2022 eine ausländi-
sche Staatsangehörigkeit. Dieser Anteil ist in den letzten 
Jahren gestiegen und mehr als dreimal so hoch wie bei den 
Beschäftigten insgesamt (14 Prozent). Im Jahresdurchschnitt 
2022 waren etwas mehr als 1 Prozent aller beschäftigten 
Deutschen und 6 Prozent aller beschäftigten Ausländer als 
Leiharbeitnehmerin oder Leiharbeitnehmer tätig. Zeitarbeit 
bietet somit offenbar für Ausländer eine gute Einstiegsmög-
lichkeit in den deutschen Arbeitsmarkt. Die Zahl der deut-
schen Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer ver-
zeichnete ab 2018 stetige Rückgänge im zweistelligen Be-
reich. Ab April 2021 stiegen die Zahlen gegenüber dem Vor-
jahr, das allerdings von den Folgen der Corona-Pandemie 
geprägt war, wieder geringfügig an. Diese Zuwächse wurden 
jedoch durch die Rückgänge im Laufe des Jahres 2022 so-
weit aufgezehrt, dass die Zahl der deutschen Leiharbeitneh-
merinnen und Leiharbeitnehmer auch im Jahresdurchschnitt 
2022 um 3 Prozent unter ihrem Vorjahreswert lag. 

Ausländische Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer 
verzeichneten in der Mitte des Jahres 2020 deutliche Be-
schäftigungsverluste. Diese gingen 2021 in deutliche An-
stiege über, die die Verluste ein Stück weit kompensierten 
und – wenngleich in weniger starkem Umfang – bis zum Jah-
resende 2022 anhielten. In Verbindung mit den stetigen 
Rückgängen der deutschen Leiharbeitnehmerinnen und 

Abbildung 7

Beschäftigungsstruktur von Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern sowie insgesamt

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Jahresdurchschnitt Januar bis Dezember 2022; Anteile in Prozent

Ohne Berücksichtigung von Daten, für die keine Angaben vorliegen.
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Leiharbeitnehmer hat das eine Verschiebung des Anteils hin 
zu den Ausländern auf 44 Prozent bis zum Jahresende 2022 
zur Folge. 
Im Jahresdurchschnitt 2022 waren knapp 59.000 Personen 
aus einem der Hauptherkunftsländer Schutzsuchender der 
Jahre 2015/201619 als Leiharbeitnehmende beschäftigt. Das 
waren nur etwas mehr als im entsprechenden Vorjahreszeit-
raum. Ihr Anteil an allen Ausländern ist geringfügig gesunken 
auf aktuell 16 Prozent. Gleichzeitig ist die Zahl der ukraini-
schen Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer deutlich 
gestiegen: Im Jahresdurchschnitt 2022 waren 5.000 Ukraine-
rinnen und Ukrainer als Leiharbeitnehmer beschäftigt, 3.000 
mehr als im Vorjahr. 

Geflüchtete Menschen haben vielfach keine bzw. keine in 
Deutschland anerkannte Berufsausbildung. Auch deshalb 
gelingt der Einstieg in den Arbeitsmarkt in hohem Maße zu-
nächst auf Helfer-Niveau. Gut 83 Prozent der Leiharbeitneh-
merinnen und Leiharbeitnehmer aus den Hauptherkunftslän-
dern Schutzsuchender der Jahre 2015/2016 waren im Jah-
resdurchschnitt 2022 als Helfer beschäftigt (zum Vergleich: 
alle ausländischen Leiharbeitnehmer 73 Prozent, alle deut-
schen Leiharbeitnehmer 44 Prozent). Dabei liegen die Helfe-
ranteile bei Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern 
deutlich über denen der Beschäftigung Insgesamt: Hier wa-
ren 47 Prozent der Geflüchteten als Helfer beschäftigt (Aus-
länder: 40 Prozent, Deutsche: 16 Prozent). 

                                                           
19 Für die längerfristige Betrachtung wird in der Beschäftigungsstatik nähe-
rungsweise das Aggregat „Personen mit einer Staatsangehörigkeit aus einem 
der zugangsstärksten Herkunftsländer von Asylbewerbern“ gebildet.  

Dieses umfasst die nichteuropäischen Länder, aus denen in den Jahren 
2015/2016 die meisten Asylgesuche kamen: Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, 
Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien. 
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4 Zeitarbeit als flexible Beschäftigungsform

4.1 Dynamik: Begonnene und been-
dete Beschäftigungsverhält-
nisse 

Die Arbeitnehmerüberlassung ist im Vergleich zu anderen 
Branchen durch eine überdurchschnittlich hohe Dynamik und 
Fluktuation gekennzeichnet: Beschäftigungsverhältnisse 
werden häufiger geschlossen bzw. beendet, die durch-
schnittliche Beschäftigungsdauer ist deutlich kürzer. Nach 
Anstiegen der begonnenen Beschäftigungsverhältnisse bis 
zum Jahr 2018 auf den Höchststand von 1,5 Millionen ging 
ihre Zahl aufgrund der konjunkturellen Abkühlung im Verlauf 
des Folgejahres um 11 Prozent zurück. Durch die Auswir-
kungen der Corona-Krise, die im Frühjahr 2020 begann, gab 
es einen erneuten, noch deutlicheren, Rückgang um 16 Pro-
zent, der sich vor allem auf das erste Halbjahr 2020 kon-
zentrierte. Im Jahr 2022 stieg die Zahl der begonnenen Be-
schäftigungsverhältnisse von Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmern wieder auf 1,4 Millionen. 

Zeitarbeit stellt eine Beschäftigungsperspektive für Arbeits-
lose, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer, Berufs-
einsteiger oder Berufsrückkehrer dar. 61 Prozent (845.000) 
der 2022 neu abgeschlossenen Zeitarbeitsverhältnisse 
wurden mit Personen geschlossen, die direkt zuvor keine 
Beschäftigung ausübten bzw. noch nie beschäftigt waren. 
Überwiegend lag die letzte Beschäftigung maximal ein Jahr 
zurück (40 Prozent bzw. 557.000 neu begründete 
Beschäftigungsverhältnisse). Bei 288.000 vorher nicht 
Beschäftigten endete die letzte Beschäftigung bereits vor 
mindestens einem Jahr oder sie waren zuvor noch nie 
beschäftigt. Bei 39 Prozent (544.000) der neu 
eingegangenen Leiharbeitsverhältnisse schloss die 
Beschäftigung in der Zeitarbeit direkt an ein vorheriges 
Arbeitsverhältnis an. Überwiegend handelte es sich dabei 
um eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
(413.000). Der Anteil der neu begonnenen Leiharbeits-
verhältnisse, welche direkt auf eine andere Beschäftigung 
folgten, war 2022 deutlich höher als im langjährigen 
Vergleich. Ob sich hier angesichts der konjunkturellen 
Schwäche eine erhöhte Bereitschaft zeigt die Zeitarbeit als 
Beschäftigungsalternative zu nutzen, kann mit Hilfe der 
Statistik nicht analysiert werden. 

Auch die zweite Stromgröße, die Zahl der beendeten Leih-
arbeitsverhältnisse, ist im Vergleich zu den durchschnittli-

                                                           
20 Aussagen zur Überlassungsdauer von Leiharbeitnehmerinnen und Leihar-
beitnehmern sind auf der Grundlage der Daten der BA nicht möglich. 

chen Bestandszahlen sehr hoch und spiegelt die grundsätz-
lich hohe Dynamik in der Arbeitnehmerüberlassung wider: 
Den 1,4 Millionen 2022 neu abgeschlossenen Zeitarbeitsver-
hältnissen standen dabei fast ebenso viele beendete Leihar-
beitsverhältnisse gegenüber. 

4.2 Beschäftigungsdauern 
Statistisch kann die Länge der zwischen Verleihern und Leih-
arbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern bestehenden Ar-
beitsverhältnisse ausgewertet werden20. Dies erfolgt zum ei-
nen für die bisherige Dauer der bestehenden Beschäfti-
gungsverhältnisse. Zum anderen wird ermittelt, wie lange be-
endete Leiharbeitsverhältnisse bestanden. Im Dezember 
2022 gab es 926.000 bestehende Beschäftigungsverhält-
nisse zwischen Verleihern und Leiharbeitnehmerinnen sowie 
Leiharbeitnehmern. Gut 42 Prozent von ihnen (393.000) hat-
ten eine bisherige Dauer von einem Jahr und mehr. Gut 
22 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse (206.000) be-
stand mindestens sechs Monate, aber weniger als ein Jahr. 
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der längeren Beschäfti-
gungsverhältnisse etwas gestiegen. Gleichzeitig sank die 
Zahl der Beschäftigungsverhältnisse mit einer Dauer von bis 

Abbildung 8

Begonnene Leiharbeitsverhältnisse nach

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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zu einem halben Jahr deutlich. Ihr Anteil an allen Beschäfti-
gungsverhältnissen von Leiharbeitnehmerinnen und Leihar-
beitnehmern beträgt nun 35 Prozent. 

Von den 1,4 Millionen im Jahr 2022 beendeten Zeitarbeits-
verhältnissen dauerte ein Fünftel (273.000) mindestens ein 
Jahr. 14 Prozent (195.000) der beendeten Beschäftigungs-
verhältnisse dauerten mindestens sechs Monate, aber weni-
ger als ein Jahr. Nach weniger als einem Monat endeten 
31 Prozent (433.000) aller Leiharbeitsverhältnisse, 35 Pro-
zent (482.000) wurden in einem Zeitraum von mindestens ei-
nem bis unter sechs Monaten beendet. Nach wie vor versu-
chen Verleiher ihren Personalbestand somit möglichst elas-
tisch ihrer Auftragslage anzupassen. Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmer finden nach der Beendigung des Be-
schäftigungsverhältnisses in der Zeitarbeit vielfach schnell 
wieder einen Arbeitsplatz. Das galt auch während der 
Corona-Krise: Der Anteil der Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmer, die drei Monate nach Ende ihrer Beschäf-
tigung beschäftigt waren, sank 2020 zwar um fast 4 Prozent-
punkte, lag seit 2021 aber wieder über dem Vorkrisenniveau. 
Damit waren von allen Leiharbeitnehmerinnen und Leihar-
beitnehmern, deren Beschäftigung im Jahr 2022 endete, 
65 Prozent (905.000 Arbeitnehmer) 90 Tage nach Beendi-
gung (erneut) in Beschäftigung, und zwar mehrheitlich sozi-
alversicherungspflichtig außerhalb der Zeitarbeit (521.000). 

                                                           
21 Im Rahmen der Arbeitslosenstatistik kann beim Zugang in Arbeitslosigkeit 
nur der Wirtschaftszweig der vorangegangenen Beschäftigung ermittelt  

4.3 Zugänge in Arbeitslosigkeit aus 
Beschäftigung in der Zeitarbeit 

Zeitarbeit als flexible Beschäftigungsform weist eine höhere 
Fluktuation als andere Branchen auf. Dementsprechend birgt 
sie für Arbeitnehmer ein höheres individuelles Risiko eines 
Arbeitsplatzverlustes. Im Folgenden werden die Zugänge in 
Arbeitslosigkeit aus dem gesamten Wirtschaftszweig Arbeit-
nehmerüberlassung untersucht (siehe Abschnitt 1.3). Darun-
ter fällt neben den Leiharbeitnehmenden auch das Stamm-
personal der Verleihbetriebe mit Schwerpunkt Arbeitnehmer-
überlassung21. 

In der gleitenden Jahressumme von April 2021 bis März 
2022 wurden 2,2 Millionen Menschen arbeitslos, die zuvor 
eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt ausgeübt hatten. 
Von diesen waren 93 Prozent (2,0 Millionen) zuvor sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigt. 212.000 dieser Zugänge in 
Arbeitslosigkeit kamen aus der Arbeitnehmerüberlassung. 
Damit gingen in der gleitenden Jahressumme von April 2022 
bis März 2023 fast 11 Prozent der Zugänge in Arbeitslosig-
keit auf eine Branche zurück, die nur gut 2 Prozent der sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten stellt (siehe Abschnitt 
3.1). Einen höheren Anteil an den Zugängen in Arbeitslosig-
keit wiesen lediglich die Erbringung wirtschaftlicher Dienst-
leistungen (ohne Zeitarbeit, 303.000 bzw. 15 Prozent), der 

werden. Eine Unterscheidung zwischen Stammkräften und Leiharbeitnehmern 
bei Verleihbetrieben erfolgt nicht. 

Abbildung 9

Zugänge in Arbeitslosigkeit und Beschäftigungsaufnahmen aus Arbeitslosigkeit

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Zugänge aus und Abgänge in Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt; nach Wirtschaftszweigen
Gleitende Jahressumme April 2022 bis März 2023; Anteile in Prozent

Anteile bezogen auf Fälle, von denen Angaben zum Wirtschaftszweig vorliegen
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Handel mit 291.000 bzw. 15 Prozent und das Verarbeitende 
Gewerbe mit 238.000 bzw. 12 Prozent auf. Diese drei Bran-
chen haben allerdings auch deutlich mehr Beschäftigte: Im 
Bereich der Erbringung wirtschaftlicher Dienstleistungen sind 
13 Prozent und im Handel 14 Prozent aller sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten tätig, das beschäftigungsstarke 
Verarbeitende Gewerbe hat einen Anteil von 20 Prozent.22 

Zeitarbeit reagiert sehr stark auf Veränderungen der kon-
junkturellen Rahmenbedingungen (siehe Abschnitt 5.1). Dies 
wird gerade bei längerfristiger Betrachtung sichtbar. Im Zuge 
der Wirtschaftskrise 2008/2009 waren sowohl die Zahl der 
Zugänge als auch das Risiko, aus Beschäftigung in der Zeit-
arbeit heraus arbeitslos zu werden23, stark angestiegen, gin-
gen danach aber wieder zurück. Ab 2010 bewegte sich das 
Risiko, aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung her-
aus arbeitslos zu werden, mit geringfügigen Schwankungen 
um einen – im Vergleich zu einem Zugangsrisiko von fast 
7 Prozent im Krisenjahr 2009 – niedrigen Wert. 

                                                           
22 Beschäftigtenanteil im März 2023 
23 Das Zugangsrisiko in Arbeitslosigkeit errechnet sich aus der Zahl der Zu-
gänge in Arbeitslosigkeit aus Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt inklusive 

Das Zugangsrisiko hat sich in den letzten Jahren insbeson-
dere infolge der guten wirtschaftlichen Entwicklung weiter 
verringert. Das galt bis zum ersten Halbjahr 2018 auch für 
Beschäftigte in der Zeitarbeit. Seit Beginn des zweiten Halb-
jahres 2018 stieg es allerdings merklich an. Das Risiko, 
seine Beschäftigung zu verlieren, ist dabei in der Arbeitneh-
merüberlassung überdurchschnittlich hoch (Abb. 10). Durch 
die Einflüsse der Corona-Krise nahm das Zugangsrisiko in 
der Zeitarbeit bis zum Sommer 2020 auf 3,93 Prozent zu. Bis 
Anfang 2022 war es wieder rückläufig. Nach geringen An-
stiegen seitdem lag es zuletzt bei durchschnittlich 2,48 Pro-
zent. Es war damit weiterhin fast fünfmal so hoch wie das 
branchenübergreifende Gesamtrisiko (0,52 Prozent) und 
spiegelt die überaus hohe Dynamik mit zahlreichen beende-
ten, aber auch sehr vielen neu begonnenen Beschäftigungs-
verhältnissen in der Zeitarbeit wider.

betrieblicher oder außerbetrieblicher Ausbildung bezogen auf die Beschäftig-
tenzahl des Vormonats. 

Abbildung 10

Zugangsrisiko in Arbeitslosigkeit aus Beschäftigung nach dem Wirtschaftszweig

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Jeweils gleitende Jahresdurchschnitte Mai 2009 bis Mai 2023; in Prozent
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4.4 Beschäftigungsaufnahmen in 
der Zeitarbeit aus Arbeitslosig-
keit 

Über eine integrierte Auswertung der Arbeitslosen- und der 
Beschäftigungsstatistik kann für die Abgänge aus Arbeitslo-
sigkeit in Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt ermittelt 
werden, in welchem Wirtschaftszweig die Beschäftigung auf-
genommen wurde. Auch an dieser Stelle werden Leiharbeit-
nehmer und Stammpersonal der Verleihbetriebe mit Schwer-
punkt Arbeitnehmerüberlassung zusammen betrachtet.24  

In der gleitenden Jahressumme von April 2022 bis März 
2023 haben 1,7 Millionen Arbeitslose eine Beschäftigung am 
ersten Arbeitsmarkt aufgenommen. Von diesen waren knapp 
1,6 Millionen unmittelbar nach dem Abgang aus Arbeitslosig-
keit sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 13 Prozent da-
von in der Zeitarbeit (202.000). Auch hier wird die überdurch-
schnittlich hohe Fluktuation in der Branche deutlich. Sowohl 
bei den Zugängen aus Beschäftigung in Arbeitslosigkeit 
(siehe Abschnitt 4.3) als auch bei den Beschäftigungsauf-
nahmen aus Arbeitslosigkeit hat die Zeitarbeit einen hohen 
Anteil an der Gesamtsumme der Zu- bzw. Abgänge. 

                                                           
24 Im Rahmen der Arbeitslosenstatistik kann beim Abgang aus Arbeitslosigkeit 
nur der Wirtschaftszweig, in dem die Beschäftigung aufgenommen wird, ermit-
telt werden. Eine Unterscheidung zwischen Stammkräften und Leiharbeitneh-
mern bei Verleihbetrieben erfolgt nicht. 

Zwar erfolgen fast zwei Drittel der Beschäftigungsaufnahmen 
aus Arbeitslosigkeit in der Zeitarbeit aus dem Rechtskreis 
SGB III (131.000), dennoch spielt die Arbeitnehmerüberlas-
sung für Beschäftigungsaufnahmen aus Arbeitslosigkeit im 
Rechtskreis SGB II eine besondere Rolle. Da diese Branche 
zahlreiche Beschäftigungschancen im Helferbereich bietet, 
ist sie gerade für geringqualifizierte erwerbsfähige Leistungs-
berechtigte aus der Grundsicherung eine Möglichkeit, Ar-
beitsmarktnähe zu erhalten oder wiederherzustellen. Im Zeit-
raum April 2022 bis März 2023 gab es 71.000 Abgänge aus 
Arbeitslosigkeit im SGB II in die Arbeitnehmerüberlassung. 
Damit erfolgte jede sechste Beschäftigungsaufnahme von 
Arbeitslosen aus dem Rechtskreis SGB II in der Zeitarbeit. 
Im Rechtskreis SGB III war es mehr als jede neunte. 

Anhand dieser integrierten Auswertung kann zusätzlich er-
mittelt werden, ob eine Beschäftigungsaufnahme aus Ar-
beitslosigkeit heraus zu einer stabilen Eingliederung in Be-
schäftigung geführt hat. Hierfür werden die Stichtage – sechs 
bzw. zwölf Monate nach Abgang aus Arbeitslosigkeit – aus-
gewertet.25 Es werden die Beschäftigungsaufnahmen aus 
dem Zeitraum April 2021 bis März 2022 herangezogen, weil 
für diesen Zeitraum Ergebnisse für das Verbleibsintervall von 
zwölf Monaten bereits zur Verfügung stehen. 

25 Die Betrachtung über Messung an Stichtagen ist näherungsweise: Die Ab-
fragelogik umfasst die Messzeitpunkte unmittelbar, 6 Monate und 12 Monate 
nach Abgang aus Arbeitslosigkeit. Zwischenzeitliche Unterbrechungen der Be-
schäftigung oder Wechsel sind also möglich. 

Abbildung 11

Abgänge aus Arbeitslosigkeit in Zeitarbeit und Verbleib

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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In diesem Zeitraum beendeten 287.000 Personen ihre Ar-
beitslosigkeit durch Aufnahme einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung in der Arbeitnehmerüberlassung, 
davon war der überwiegende Teil nach sechs Monaten sozi-
alversicherungspflichtig beschäftigt (232.000). Zwei Drittel 
von ihnen war durchgehend in der Arbeitnehmerüberlassung 
tätig (153.000). Weitere 34.000 Arbeitnehmer (14 Prozent) 
waren ebenfalls durchgängig beschäftigt, am Stichtag aller-
dings in einer anderen Branche. Die übrigen 46.000 hatten 
ihre Beschäftigung zwischenzeitlich unterbrochen. 

Bei der Betrachtung nach zwölf Monaten zeigen sich ver-
gleichbare Ergebnisse, die Beschäftigungen wurden inner-
halb des Zeitraumes allerdings häufiger unterbrochen 
(Abb. 11). 

Es zeigt sich, dass selbst in den Corona-Jahren 2020 und 
2021 eine nennenswerte Zahl von Personen aus der Arbeit-
nehmerüberlassung zu einem anderen Arbeitgeber wech-
selte. Allerdings ist nicht bekannt, ob es sich hierbei um den 
sogenannten „Klebeeffekt“ handelt, die Arbeitnehmer also 
vom Entleiher übernommen wurden, oder die Beschäftigung 
außerhalb der Zeitarbeit anderweitig gefunden wurde. 

Die Nachhaltigkeit von Beschäftigungsaufnahmen in der 
Zeitarbeit ist niedriger als im Durchschnitt über alle Bran-
chen. Alles in allem liefern die Ergebnisse der Auswertung 
aber Indizien dafür, dass die Eingliederung von Arbeitslosen 
in das Beschäftigungssystem über die Arbeitnehmerüberlas-
sung besser gelingt, als es die kurzen Beschäftigungsdauern 
bei Verleihunternehmen auf den ersten Blick nahelegen. 
Dies untermauern auch die Daten zum Verbleib von Leihar-
beitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern nach Beendigung 
ihres Beschäftigungsverhältnisses. Von den 1,4 Millionen be-
endeten Beschäftigungsverhältnissen im Jahr 2022 waren 
30 Tage später 34 Prozent der ehemaligen Leiharbeitnehme-
rinnen und Leiharbeitnehmer sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt, und zwar nicht als Leiharbeitnehmer. 2013 gelang 
dies nur einem Viertel der Leiharbeitnehmerinnen und Leih-
arbeitnehmer. Zudem war der Anteil derer, die 30 Tage nach 
Beendigung ihrer Leiharbeitnehmertätigkeit nicht beschäftigt 
waren – mit Ausnahme der konjunkturellen Schwächephase 
2019 und während der Corona-Pandemie – zurückgegan-
gen. Analog stieg wieder der Anteil derer, die nach 30 Tagen 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren – als Leihar-
beitnehmer oder außerhalb der Arbeitnehmerüberlassung 
auf über drei Fünftel.  

Abbildung 12

Beendete Beschäftigungsverhältnisse von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern
und Verbleib nach 30 Tagen

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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5 Zeitarbeit und Gesamtbeschäftigung

5.1 Zeitarbeit als Frühindikator 
Die Arbeitnehmerüberlassung reagiert frühzeitig auf Ände-
rungen der konjunkturellen Rahmenbedingungen. In Zeiten 
eines beginnenden konjunkturellen Aufschwungs steigt – ne-
ben beispielsweise dem Aufbau von Überstunden – die Nut-
zung von Leiharbeit zunächst an. Hält der Aufschwung an, 
steigt das Vertrauen der Unternehmen in die konjunkturelle 
Entwicklung und damit auch die Bereitschaft zu einer Erwei-
terung des Stammpersonals. In einer Abschwungphase ist 
die Arbeitnehmerüberlassung hingegen der Sektor, in dem 
frühzeitig die Folgen der wirtschaftlichen Eintrübung sichtbar 
werden. Vor der Entlassung der Stammbelegschaft wird – 
neben beispielsweise Anpassungen der Arbeitszeit über Re-
duktion der Überstunden oder durch Kurzarbeit – in der Re-
gel die Inanspruchnahme von Zeitarbeit reduziert.  

Aus einer rückläufigen sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung in der Zeitarbeit kann aber nicht automatisch auf 
einen bevorstehenden Beschäftigungsrückgang insgesamt 
geschlossen werden. Hinter abnehmenden Leiharbeitneh-
merzahlen kann auch eine wachsende Bereitschaft der Ent-
leihbetriebe stehen, Leiharbeitnehmer zu übernehmen, oder 

                                                           
26 Wirtschaftszweig Arbeitnehmerüberlassung (782,783): Alle sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten von Verleihbetrieben mit Schwerpunkt  

für Leiharbeitnehmer ergibt sich eine andere Möglichkeit, 
eine Beschäftigung außerhalb der Arbeitnehmerüberlassung 
aufzunehmen. In Zeiten zunehmender Fachkräfteengpässe 
dürfte es eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen, dass 
Unternehmen Fachkräfte an sich binden bzw. dass es auch 
Zeitarbeitsunternehmen schwerer fällt, Arbeits- und Fach-
kräfte zu finden. Daneben können gesetzliche Änderungen 
die Beschäftigungsdynamik der Zeitarbeit in die eine oder 
andere Richtung beeinflussen. Deutlich wird der zeitliche 
Vorlauf der Zeitarbeit beispielsweise an der Entwicklung 
während des konjunkturellen Abschwungs 2008/2009 und 
der anschließenden Erholung. Der Abschwung zeigte früh-
zeitig Auswirkungen auf die Beschäftigung in der Zeitarbeits-
branche26. Deren saisonbereinigter Rückgang setzte bereits 
im Frühjahr 2008 ein. Die sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung insgesamt hingegen sank saisonbereinigt erst ab 
Herbst des gleichen Jahres. Auf der anderen Seite zeigte 
sich auch die positive Beschäftigungsentwicklung der folgen-
den Monate zunächst in der Arbeitnehmerüberlassung. 

Im Jahr 2018 setzte in der Zeitarbeit ein Beschäftigungsrück-
gang ein (vgl. Abschnitt 1.1). Die im zweiten Halbjahr 2018 
einsetzende Abschwächung der konjunkturellen Dynamik 

Arbeitnehmerüberlassung (Leiharbeitnehmer + Stammpersonal) (siehe Ab-
schnitt 1.3) 

Abbildung 13

Zeitarbeit als Frühindikator – Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt und

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Januar 2004 bis April 2023 (saisonbereinigt, vorläufig hochgerechnete Werte ab Januar 2023)
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dürfte diesen Abbau verstärkt haben27. Im Jahr 2019 setzte 
sich der Beschäftigungsabbau im Zuge der schwächelnden 
Konjunktur fort. Mit Beginn der Corona-Krise verstärkten sich 
die Rückgänge in der Arbeitnehmerüberlassung deutlich und 
auch die Gesamtbeschäftigung war zweitweise rückläufig. 
Aufgrund des plötzlichen und unerwarteten Ausbruchs der 
Corona-Pandemie blieb die übliche frühzeitige Reaktion der 
Beschäftigungsentwickung in der Arbeitnehmerüberlassung 
im Vergleich zu den übrigen Branchen aus. Nach einer 
leichten Erholung ab Ende 2020 ist die Beschäftigung in der 
Zeitarbeit – im Gegensatz zur Gesamtbeschäftigung – seit 
dem zweiten Halbjahr 2021 in der Tendenz leicht rückläufig. 
Dies dürfte auch eine Folge der Produktionsbeeinträchtigun-
gen im Verarbeitenden Gewerbe aufgrund der Liefereng-
pässe sein, da im Bereich der Produktion häufig auf die Ar-
beitnehmerüberlassung zurückgegriffen wird. 

5.2 Einfluss der Zeitarbeit 
Trotz des mit 2,1 Prozent insgesamt geringen Gesamtbe-
schäftigungsanteils können sich Wachstum bzw. Rückgang 
der Beschäftigtenzahlen in der Zeitarbeit deutlich auf die Ent-
wicklung der Gesamtbeschäftigung auswirken. In Abbil-
dung 14 werden dazu die absoluten Vorjahresveränderun-
gen der Beschäftigten in der Zeitarbeit und die der Gesamt-
beschäftigung (ohne Zeitarbeit) dargestellt. Wie im vorange-
gangenen Abschnitt beschrieben, zeigen sich wirtschaftliche 
Entwicklungen häufig in der Zeitarbeit zuerst. So war in der 

Wirtschaftskrise 2008/2009 der Beschäftigungsrückgang in 
der Arbeitnehmerüberlassung ähnlich groß wie der Rück-
gang in den übrigen Branchen zusammen. Diese Beschäfti-
gungsverluste in der Zeitarbeit konnten jedoch ab 2010 aber 
wieder kompensiert werden und die Zeitarbeit trug zum Ge-
samtbeschäftigungsaufbau bei. 

Ein ähnliches Bild sieht man in der der europäischen Staats-
schuldenkrise 2012/2013 – in geringerem Ausmaß. Die über-
wiegend konjunkturell bedingten Rückgänge ab Mitte 2019 
wirken sich (wieder) dämpfend auf den Beschäftigungsauf-
bau insgesamt aus. Ab April 2020 zeigen sich die massiven 
Auswirkungen der Corona-Krise, die in den meisten Bran-
chen zu abrupten Veränderungen führten. Durch die unmit-
telbar einschränkenden Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie waren zunächst beinahe alle Branchen betroffen, 
so auch die Arbeitnehmerüberlassung. Im weiteren Verlauf 
konzentrierten sich die Einschränkungen auf kontaktinten-
sive Dienstleistungen, die Industrie konnte hingegen ihre 
Produktion wieder steigern. Allerdings beeinträchtigten ab 
Frühjahr 2021 Engpässe bei Rohstoffen und Vorleistungsgü-
tern die Erholung, insbesondere im Verarbeitenden Ge-
werbe. In Folge der Produktionsbeeinträchtigungen dürfte 
auch der Einsatz von Arbeitskräften aus der Arbeitnehmer-
überlassung geringer gewesen sein. Hinzu kommt die allge-
meine konjunkturelle Eintrübung, welche sich sowohl in ei-
nem Abschmelzen der positiven Vorjahresveränderungen 
der Gesamtbeschäftigung zeigt, als auch in aktuell rückläufi-
gen Beschäftigungszahlen in der Zeitarbeitsbranche.

                                                           
27 Vgl. ZBW – Leibniz-Informationszentrum, Wirtschaftsdienst 2019, C. Hutter, 
S. Klinger, E. Weber: „Zeitarbeitsbranche: rückläufige Beschäftigung“ 

Abbildung 14

Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Insgesamt (ohne Zeitarbeitsbranche) und Zeitarbeitsbranche
April 2006 bis April 2023; Veränderung zum Vorjahr
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6 Entgelte in der Arbeitnehmerüberlassung

Die monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversiche-
rungspflichtig Vollzeitbeschäftigten der Kerngruppe (also u.a. 
ohne Auszubildende)28 lagen zum Stichtag 31. Dezember 
2022 im Mittel (Median29) bei 3.646 €. Der mittlere Verdienst 
der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer betrug 
2.254 € (Abb. 15). Derartige Unterschiede werden auch Pay 
Gap genannt. Bei der Interpretation ist allerdings zu berück-
sichtigen, dass sich die Beschäftigungsstruktur in der Arbeit-
nehmerüberlassung von der der Beschäftigten insgesamt 
nennenswert unterscheidet. So übte in der Zeitarbeit deutlich 
mehr als die Hälfte aller Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszu-
bildende) eine Helfertätigkeit aus (57 Prozent), die im Schnitt 
mit einer niedrigeren Entlohnung verbunden ist. Mit über-
durchschnittlichen Verdiensten verbundene Spezialisten- 
und Expertentätigkeiten kamen in der Arbeitnehmerüberlas-
sung mit 10 Prozent hingegen vergleichsweise selten vor. 

                                                           
28 An dieser Stelle werden die Unterschiede in den Entgelten aus Arbeitneh-
mersicht dargestellt. Aus Arbeitgebersicht bedeutet das nicht automatisch, 
dass die Beschäftigung eines Leiharbeitnehmers für den Entleihbetrieb weni-
ger Kosten verursacht als die direkte Beschäftigung eines Arbeitnehmers. 
29 Das Medianentgelt ist dadurch gekennzeichnet, dass jeweils 50 Prozent al-
ler Entgelte unterhalb bzw. oberhalb dieses Wertes liegen. 
30 In der Beschäftigungsstatistik der BA wird die Arbeitszeit nur nach Voll- und 
Teilzeit unterschieden. Angaben zur Anzahl der Arbeitsstunden liegen nicht 

Entgeltdifferenzen zeigen sich aber auch innerhalb der An-
forderungsniveaus. Leiharbeitnehmende, die eine Helfertä-
tigkeit ausüben, verdienten mit 1.982 € durchschnittlich 
25 Prozent weniger als Helfer im Durchschnitt der Nicht-
Leiharbeitnehmerinnen und Nicht-Leiharbeitnehmer. Bei Tä-
tigkeiten auf Fachkraft-Niveau war die prozentuale Abwei-
chung ähnlich hoch (-22 Prozent); bei Tätigkeiten auf Spezi-
alisten- und Experten-Niveau waren es jeweils 10 Prozent 
weniger. Zudem muss bei Entgeltvergleichen beachtet wer-
den, dass sich Leiharbeitnehmer und Leiharbeitnehmerinnen 
auch in der Stabilität ihrer individuellen Erwerbsbiographien 
von Beschäftigten in anderen Branchen teils erheblich unter-
scheiden. Darüber hinaus dürfte eine Rolle spielen, dass die 
tarifvertragliche Wochenarbeitszeit in der Zeitarbeit 35 Stun-
den beträgt30.  

Ein einfacher Vergleich der mittleren Bruttoarbeitsentgelte 
dient daher nur als erster Anhaltspunkt. Die Statistik der BA 
wendet deshalb ergänzend ein Modell zur Bereinigung des 
Pay Gap für Leiharbeitnehmer an, das die besondere Struk-
tur der Beschäftigten bzw. deren spezifische Tätigkeiten in 
der Arbeitnehmerüberlassung berücksichtigt. Würden Leihar-
beitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer in Bezug auf die (in 
der Beschäftigungsstatistik abbildbaren) Merkmale Anforde-
rungsniveau, Geschlecht, Alter und Betriebsgröße die glei-
chen Strukturen wie Nichtleiharbeitnehmer aufweisen, würde 
das Medianentgelt der Leiharbeitnehmer bei 3.168 Euro lie-
gen. Die Entgeltdifferenz zwischen Nichtleiharbeitnehmern 
und Leiharbeitnehmern würde demnach 516 Euro betragen 
(14 Prozent). Das bedeutet, dass sich rund 64 Prozent des 
Pay Gaps durch die genannten strukturellen Unterschiede 
bei den Beschäftigten erklären lassen31. 

Parallel zu den unterdurchschnittlichen Verdiensten war der 
Anteil der Beschäftigten, die ergänzende Leistungen aus der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende beziehen, in der Zeitar-
beit wie auch in den vergangenen Jahren vergleichsweise 
hoch. Während im Durchschnitt über alle Branchen gut 
1 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Ar-
beitslosengeld II bezieht, lag dieser Anteil in der Zeitarbeit 
mit knapp 3 Prozent deutlich höher. 70 Prozent der Leihar-
beitnehmer und Leiharbeitnehmerinnen, welche ergänzend 
Leistungen aus der Grundsicherung beziehen, waren in Voll-
zeit beschäftigt; betrachtet über alle Branchen hinweg betrug 
der Anteil nur ein Fünftel. 

vor. Eine Teilzeitbeschäftigung liegt vor, wenn die Arbeitszeit geringer ist als 
die tariflich bzw. betrieblich festgelegte Regelarbeitszeit. Entsprechend kann 
sich auch bei Vollzeitbeschäftigten die monatliche Arbeitszeit unterscheiden. 
31 Eine ausführliche Analyse enthält der Methodenbericht „Bereinigter Pay 
Gap von Leiharbeitnehmern“, die jeweils aktuellen Daten enthält das Tabellen-
heft Leiharbeitnehmer und Verleihbetriebe. 

Abbildung 15

Bruttoarbeitsentgelte insgesamt und von
Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Vollzeitbeschäftigte, Median in Euro; 31. Dezember 2022
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7 Arbeitskräftenachfrage

Die Arbeitskräftenachfrage in der Zeitarbeit32 hängt in beson-
derem Maße mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutsch-
land zusammen. Daher wird sie häufig auch als Frühindika-
tor für konjunkturelle Schwankungen gesehen. Ein deutlicher 
Anstieg der Stellenmeldungen aus der Zeitarbeitsbranche 
wird dabei als Indikator für eine positive Entwicklung am Ar-
beitsmarkt gewertet. Ein auffälliger Rückgang kann hingegen 
ein erstes Anzeichen für einen wirtschaftlichen Abschwung 
sein. 

Allerdings zeichnet sich das Rekrutierungsverhalten der Un-
ternehmen aus der Arbeitnehmerüberlassung durch spezifi-
sche geschäftstypische Besonderheiten aus. So richten sich 
die Stellenmeldungen aus dieser Branche sehr stark an er-
warteten Aufträgen für die Zukunft aus. Dies bedeutet, dass 
die gemeldeten Stellenbedarfe teilweise zunächst der Portfo-
liobildung dienen und diese Stellen gegebenenfalls erst zu 
einem späteren Zeitpunkt besetzt werden, wenn der Auftrag 
tatsächlich erteilt wurde. Hintergrund dieser Praxis dürfte 
sein, dass Zeitarbeitsunternehmen auf diese Weise sehr 
kurzfristig und flexibel auf Anfragen reagieren können. 

                                                           
32 Im Rahmen der Stellenstatistik ist es nicht möglich, zwischen Stellen für 
Leiharbeitnehmer und „Stammpersonal“ in Zeitarbeitsunternehmen zu unter-
scheiden. 

Der enge Zusammenhang zwischen der Arbeitskräftenach-
frage in der Zeitarbeit und der allgemeinen wirtschaftlichen 
Entwicklung wird vor allem bei der Betrachtung der langfris-
ten Entwicklung des Kräftebedarfs deutlich. 

So waren beispielsweise der Bestand und die Zugänge an 
gemeldeten Stellen aus der Arbeitnehmerüberlassung im 
Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 deutlich 
gesunken (Abb. 16). Der Rückgang fiel zudem kräftiger aus 
als bei den gemeldeten Stellen insgesamt. Auch die europäi-
sche Staatsschuldenkrise von 2012/2013 hat die Arbeitskräf-
tenachfrage aus der Zeitarbeit zeitweise gedämpft.  

Von Mitte 2013 bis Ende 2017 nahm der Stellenbestand aus 
der Zeitarbeit tendenziell zu, das Wachstum flachte aber zu-
nehmend ab. Ab Anfang 2019 war die Zahl der gemeldeten 
Stellen aus der Zeitarbeit rückläufig. Im Zusammenhang mit 
den wirtschaftlichen Einschränkungen durch die Corona-
Pandemie im Frühjahr 2020 brach die Zahl der gemeldeten 
Stellen in der Arbeitnehmerüberlassung deutlich ein. Im 
Zuge der Belebung der Industriekonjunktur stiegen sowohl 
die Bestände als auch die Zugänge ab Herbst 2021 wieder 

Abbildung 16

Gemeldete Arbeitsstellen in der Arbeitnehmerüberlassung

Datenquelle : Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Januar 2005 bis Juni 2023; saisonbereinigte Daten
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an. Rückläufige bzw. stagnierende Stellenmeldungen insbe-
sondere infolge der Auswirkungen des Krieges in der Ukra-
ine führten seit dem ersten Halbjahr 2022 dazu, dass der Be-
stand an gemeldeten Arbeitsstellen aus der Arbeitnehmer-
überlassung sank. Im Juni 2023 lag er mit 159.000 um 
21 Prozent unter dem Juni 2022. 

Insbesondere das Ausbleiben von Stellenneumeldungen 
hatte bei dem Rückgang der Arbeitskräftenachfrage im Zu-
sammenhang mit der Corona-Krise zu Buche geschlagen. 
Generell wechseln in einer wirtschaftlich angespannten Lage 
weniger Menschen ihren Arbeitsplatz und in der Folge sind 
u.a. auch weniger kurzfristige Personalbedarfe durch Zeitar-
beitskräfte auszugleichen. Diese niedrigere Fluktuation hatte 
neben dem geringeren Bedarf an zusätzlichem Personal 
dazu beigetragen, dass weniger Stellen zu besetzen waren. 

Bei den neu gemeldeten Stellen waren schon früher Rück-
gänge zu beobachten: Nachdem sich die Zahl der monatlich 
bei der Bundesagentur für Arbeit neu gemeldeten Arbeits-
stellen in der Arbeitnehmerüberlassung lange Zeit bei sai-
sonbereinigt über 60.000 bewegt hatte, sank sie bereits bis 
zum Ausbruch der Corona-Pandemie auf 43.000. Von März 
auf April 2020 brach diese Zahl coronabedingt bis auf 25.000 
ein. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung sanken die Zah-
len wieder deutlich und lagen im Juni 2023 bei etwa 26.000. 

Im längerfristigen Vergleich hat die Nachfrage nach Arbeits-
kräften durch die Zeitarbeit an Bedeutung gewonnen. Ver-
mutlich als Folge der Liberalisierung der Zeitarbeit (vgl. Ab-
schnitt 1.1) wuchs die Nachfrage aus der Zeitarbeit bis 2011 
überdurchschnittlich im Vergleich zu allen Branchen. Seit-
dem entwickelt sich das Wachstum in ähnlichem Umfang wie 
bei den gemeldeten Stellen insgesamt, wobei sich der rück-
läufige Stellenbestand etwas deutlicher in der Arbeitnehmer-
überlassung zeigt. Auch der Anteil der gemeldeten Stellen 
aus der Zeitarbeit an allen bei der Bundesagentur für Arbeit 
gemeldeten Stellen war in den Jahren zwischen 2005 und 
2011 stärkeren Schwankungen unterworfen und reichte von 
einem Fünftel bis zu deutlich über einem Drittel. In den fol-
genden Jahren hatte sich dieser Anteil bei rund einem Drittel 
eingependelt. Mit der konjunkturellen Schwäche ab 2019 und 
noch einmal verstärkt durch die Folgen der Corona-Pande-
mie verringerte er sich stetig. Im Jahr 2021 lag er bereits bei 
27 Prozent, im Juni 2023 kamen lediglich noch 21 Prozent 
der gemeldeten Arbeitsstellen aus der Arbeitnehmerüberlas-
sung. 

In diesem – im Vergleich zum Beschäftigungsanteil der Bran-
che – dennoch hohen Anteil der Zeitarbeit an den gemelde-
ten Stellen spiegeln sich einerseits die verstärkte Inan-
spruchnahme der Bundesagentur für Arbeit bei der Personal-
suche, andererseits die hohe Dynamik in der Zeitarbeit (vgl. 
Abschnitt 4.1) wider.
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Übersicht der Datenquellen 
 

Die aktuellen Tabellen finden Sie halbjährlich im Internet unter 
http://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?topic_f=beschaeftigung-anue-anue  

Der Methodenbericht „Beschäftigungsstatistik - Statistik zur Arbeitnehmerüberlassung auf Basis des Meldeverfahrens zur Sozi-
alversicherung“ ist zu finden unter 
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Beschaeftigungssta-
tistik/Generische-Publikationen/MB-Arbeitnehmerueberlassung-Meldeverfahren-Sozialversicherung.pdf?__blob=publication-
File&v=6 

Aktuelle Daten zur Beschäftigung und Stellenentwicklung im Wirtschaftszweig Arbeitnehmerüberlassung werden monatlich im 
Analytikreport „Frühindikatoren für den Arbeitsmarkt“ veröffentlicht:https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Su-
che/Einzelheftsuche_Formular.html?submit=Suchen&topic_f=analyse-d-fruehindikatoren. 

Daten zu Abgang und Verbleib von Arbeitslosen nach Wirtschaftszweigen werden monatlich unter https://statistik.arbeitsagen-
tur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?submit=Suchen&topic_f=verbleib-alo-verbleib veröffentlicht. 

Der Methodenbericht „Bereinigter Pay Gap von Leiharbeitnehmern“ kann abgerufen werden unter 
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Beschaeftigungssta-
tistik/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Pay-Gap-Leiharbeitnehmer.pdf?__blob=publicationFile&v=7 
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Statistik-Infoseite 

Im Internet stehen statistische Informationen unterteilt nach folgenden Themenbereichen zur Verfügung: 

Fachstatistiken: 
Arbeitsuche, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung 
Ausbildungsmarkt 
Beschäftigung 
Einnahmen/Ausgaben 
Förderung und berufliche Rehabilitation 
Gemeldete Arbeitsstellen 
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) 
Leistungen SGB III 

Themen im Fokus: 
Berufe 
Bildung 
Corona 
Demografie 
Eingliederungsbilanzen 
Entgelt 
Fachkräftebedarf 
Familien und Kinder 
Frauen und Männer 
Jüngere 
Langzeitarbeitslosigkeit 
Menschen mit Behinderungen 
Migration 
Regionale Mobilität 
Transformation 
Ukraine-Krieg 
Wirtschaftszweige 
Zeitarbeit 

Die Methodischen Hinweise der Statistik bieten ergänzende Informationen. 

Die Qualitätsberichte der Statistik erläutern die Entstehung und Aussagekraft der jeweiligen Fachstatistik. 

Das Glossar enthält Erläuterungen zu allen statistisch relevanten Begriffen, die in den verschiedenen Produkten 
der Statistik der BA Verwendung finden. 

Abkürzungen und Zeichen, die in den Produkten der Statistik der BA vorkommen, werden im Abkürzungsverzeich-
nis bzw. der Zeichenerklärung der Statistik der BA erläutert.
 

 

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Arbeitsuche-Arbeitslosigkeit-Unterbeschaeftigung/Arbeitsuche-Arbeitslosigkeit-Unterbeschaeftigung-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Arbeitsuche-Arbeitslosigkeit-Unterbeschaeftigung/Arbeitsuche-Arbeitslosigkeit-Unterbeschaeftigung-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Ausbildungsmarkt/Ausbildungsmarkt-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Beschaeftigung/Beschaeftigung-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Einnahmen-Ausgaben/Einnahmen-Ausgaben-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Foerderung-und-berufliche-Rehabilitation/Foerderung-und-berufliche-Rehabilitation-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Gemeldete-Arbeitsstellen/Gemeldete-Arbeitsstellen-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Grundsicherung-fuer-Arbeitsuchende-SGBII/Grundsicherung-fuer-Arbeitsuchende-SGBII-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Leistungen-SGBIII/Leistungen-SGBIII-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Berufe/Berufe-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Bildung/Bildung-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Corona/Corona-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Demografie/Demografie-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Eingliederungsbilanzen/Eingliederungsbilanzen-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Entgelt/Entgelt-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Fachkraeftebedarf/Fachkraeftebedarf-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Familien-Kinder/Familien-und-Kinder-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Frauen-und-Maenner/Frauen-und-Maenner-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Juengere/Juengere-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Langzeitarbeitslosigkeit/Langzeitarbeitslosigkeit-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Menschen-mit-Behinderungen/Menschen-mit-Behinderungen-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Migration/Migration-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Regionale-Mobilitaet/Regionale-Mobilitaet-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Transformation/Transformation-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Ukraine-Krieg/Ukraine-Krieg-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Ukraine-Krieg/Ukraine-Krieg-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Wirtschaftszweige/Wirtschaftszweige-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Zeitarbeit/Zeitarbeit-Nav.html?mtm_campaign=Bericht
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodische-Hinweise/Meth-Hinweise-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Qualitaetsberichte/Qualitaetsberichte-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Definitionen/Glossar/Glossar-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Definitionen/Generische-Publikationen/Abkuerzungsverzeichnis.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Definitionen/Generische-Publikationen/Abkuerzungsverzeichnis.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Definitionen/Zeichenerklaerung.html?nn=2065302
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